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Niederschrift 
 
über die 9. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Winnert am 
23.11.2021 im Feuerwehrgerätehaus in Winnert. 
 
Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 23:15 Uhr 
 
 
Anwesend: 
Bürgermeisterin Jutta Rese 
Gemeindevertreter Gunnar Belbe-Krokowski 
Gemeindevertreter Sebastian Fritz 
Gemeindevertreterin Susanne Grohnert-Meyer 
Gemeindevertreter Arne Hansen 
Gemeindevertreter Hans-Peter Hansen 
Gemeindevertreter Hanno Lammers 
Gemeindevertreter Lars Reimers 
Gemeindevertreter Holger Schulz 

 
Außerdem sind anwesend: 
Nele Flatterich, Schriftführerin 
Frau Marxen, Planungsbüro Methner 
Herr Mäurer, Büro Olaf 
sowie 12 Zuhörer 
 
 Tagesordnung 
1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch die Bürgermeisterin und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit 
2. Feststellung der Tagesordnung 
2.a. Dringlichkeitsanträge 
2.b. Beschlussfassung über die eventuelle Nicht-Öffentlichkeit einzelner Tagesord-

nungspunkte 
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschriften über 

die 7. Sitzung am 08.06.2021 und die 8. Sitzung am 30.08.2021 
4. Abschließender Beschluss über die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Winnert für das Gebiet östlich der Straße "Oster Thun",  südlich der Stra-
ße "Siedlung" und  nördlich der Straße "Moorchaussee" 

5. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den 
B-Plan Nr. 1, 1. Änderung für das Gebiet östlich der Straße "Oster Thun", südlich 
der Straße "Siedlung" und  nördlich der Straße "Moorchaussee" 

6. Satzungsbeschluss für den Teilgeltungsbereich 1 der Ergänzungssatzung "Haupt-
straße" und Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Teilgeltungsbe-
reich 2 der Ergänzungssatzung "Hauptstraße" 

7. Einwohnerfragestunde 
8. Bericht der Bürgermeisterin 
9. Bericht der Ausschüsse und Delegierten 
10. Anfragen aus der Gemeindevertretung 
11. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Dansk Skoleforening for Syds-

lesvig e. V. über die Bezuschussung der Nachmittagsbetreuung der dänischen 
Schulen 

12. Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf von Ausgleichsflächen für Kni-
ckersatz 

13. Grundstücksangelegenheiten 
14. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil 
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1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch die Bürgermeisterin und Feststellung 
der Beschlussfähigkeit       
 
Bürgermeisterin Jutta Rese eröffnet die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Winnert mit der Begrüßung aller Anwesenden. Sie stellt die ordnungs- und fristgemäße La-
dung fest. Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig. 

 
2. Feststellung der Tagesordnung       

 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 

 
2.a. Dringlichkeitsanträge       

 
Es werden keine Dringlichkeitsanträge gestellt. 

 
2.b. Beschlussfassung über die eventuelle Nicht-Öffentlichkeit einzelner Tagesord-
nungspunkte       

 
Einstimmig wird die Öffentlichkeit zu dem TOP 13 ausgeschlossen. 

 
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschriften 
über die 7. Sitzung am 08.06.2021 und die 8. Sitzung am 30.08.2021    

 
Aufgrund der vielen Änderungen werden die Niederschriften vorerst von den Protokollführern 
überarbeitet und die Beschlussfassung auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
4. Abschließender Beschluss über die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Winnert für das Gebiet  östlich  der Straße "Oster Thun",  südlich der 
Straße "Siedlung" und  nördlich der Straße "Moorchaussee"    
 

 

Die Abwägungstabelle mit den entsprechenden Stellungnahmen ist allen Gemeindevertre-
tern als Sitzungsvorlage zugegangen. 
 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Winnert abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung geprüft 
und wie in den, der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügten, Abwägungsvorschlägen be-
schlossen. 
Das Planungsbüro Methner wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht berück-
sichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Planes zur Genehmigung mit einer Stel-
lungnahme beizufügen. 
2. Die Gemeindevertretung beschließt die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Winnert. 
3. Die Begründung wird gebilligt. 
4. Die Amtsvorsteherin wird beauftragt, die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Winnert zur Genehmigung vorzulegen. Die Erteilung der Genehmigung nach § 6 
Abs. 5 BauGB ist ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo 
der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der Sprech-
stunden eingesehen und über den Inhalt des Planes Auskunft verlangt werden kann. Zusätz-
lich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der wirksame Flächennutzungsplan und die 
zusammenfassende Erklärung ins Internet unter der Adresse „www.amt-nordsee-treene.de“ 
eingestellt ist und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich 
ist. 
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Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreter von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

                                              Be-
schlussfähigkeit 

Abstimmung 

gesetzl. Mitgliederzahl davon anwesend dafür dagegen Stimmenthaltung 

9 9 9 -- -- 
 
5. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den 
B-Plan Nr. 1, 1. Änderung für das Gebiet östlich  der Straße "Oster Thun",  südlich der 
Straße "Siedlung" und  nördlich der Straße "Moorchaussee"    
 

 

Der Entwurf der Abwägung der Stellungnahmen aus der Auslegung vom 06.07.bis 
06.08.2021 geht allen Gemeindevertretern zu. Der F-Plan (vorbereitender Bauleitplan) wird 
nach dem abschließenden Beschluss und Zusammenstellung der Verfahrensakte zur Ge-
nehmigung an das Ministerium geschickt. Dauer 3 Monate. 
Der Entwurf des B-Planes (verbindlicher Bauleitplan) wird nach der letzten Auslegung geän-
dert und erneut ausgelegt. Eine Bekanntmachung des B-Plans kann erst nach Genehmigung 
des F-Plans erfolgen. 
 

Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 1 abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung geprüft und wie in den, der Sitzungsvor-
lage als Anlage beigefügten, Abwägungsvorschlägen beschlossen. 
Das Planungsbüro Methner wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
Durch die Berücksichtigung der Stellungnahmen wird der Planentwurf geändert oder ergänzt. 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 1 für das Gebiet östlich der Straße "Oster 
Thun", südlich der Straße "Siedlung" und nördlich der Straße "Moorchaussee" und die Be-
gründung werden in der geänderten Fassung gebilligt 
Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden. 
Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme werden auf zwei Wochen verkürzt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden sowie sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 
Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über  
den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

                                              Be-
schlussfähigkeit 

Abstimmung 

gesetzl. Mitgliederzahl davon anwesend dafür dagegen Stimmenthaltung 

9 9 9 -- -- 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 
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6. Satzungsbeschluss für den Teilgeltungsbereich 1 der Ergänzungssatzung 
"Hauptstraße" und Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Teilgel-
tungsbereich 2 der Ergänzungssatzung "Hauptstraße"    
 

 

Die Abwägung der Stellungnahmen aus der Auslegung vom 6.7. bis 6.8.2021 ist allen Ge-
meindevertretern zugegangen. Für den Teilbereich 2 westlich der Hauptstraße 2 wird der 
Planentwurf geändert und erneut ausgelegt. 
 
 

Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Ergänzungssatzung  abgegebe-
nen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange hat die Gemeindevertretung geprüft und wie in den, der Sitzungsvorlage als Anlage 
beigefügten, Abwägungsvorschlägen beschlossen. 
Das Planungsbüro Olaf wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
 
Der Planentwurf wird für den Teilbereich 1: am Ende der Hauptstraße östlich des Dorfes, 
nördlich Hauptstraße 50-52 gebilligt. 
Der Planentwurf für den Teilbereich 2: am Anfang der Hauptstraße, nordwestlich der Ortsla-
ge und westlich Hauptstraße 2, wird geändert. 
 
Der geänderte Entwurf der Ergänzungssatzung für das Gebiet Teilbereich 2: am Anfang der 
Hauptstraße, nordwestlich der Ortslage und westlich Hauptstraße 2 und die Begründung 
werden in der geänderten Fassung gebilligt 

 
Der Entwurf der Ergänzungssatzung für den Teilgeltungsbereich 2 und die Begründung sind 
nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen und die be-
teiligten Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen. 
Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden. 
Die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme werden auf zwei Wochen verkürzt. 
 
Zusätzlich ist der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 
Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über  
den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

                                              Be-
schlussfähigkeit 

Abstimmung 

gesetzl. Mitgliederzahl davon anwesend dafür dagegen Stimmenthaltung 

9 9 9 -- -- 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
7. Einwohnerfragestunde       

 
• Ein Einwohner (Gewerbetreibender) erkundigt sich nach Gewerbeflächen in der 

Gemeinde. Ihm wird mitgeteilt, dass es derzeit keine freien Gewerbeflächen gibt, die 
Gemeinde ist aber bestrebt Gewerbeflächen zu schaffen. 

• Ein Einwohner weist auf eine defekte Straßenlampe in der Moorchaussee (Nr. 14) 
hin. 

• Heiko Mailahn teilt mit, dass er diverse Straßenschilder ausgetauscht hat. 
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• Weiterhin teilt ein Einwohner mit, dass Schotterwege im wilden Moor, sowie im 
Norderweg Richtung Sickenweg mit Mutterboden verschmutzt sind. Der be-
troffene Landwirt ist bemüht die Wege entsprechend zu reinigen. 

• Die Freiwillige Feuerwehr, hier vertreten durch Nils Reimers, bittet um Zustimmung 
ein neues Zusatz-Alarmierungssystem für die FFW Winnert anzuschaffen. Die 
Gemeindevertretung stimmt dem vorgetragenen Produkt der Firma EMS einstimmig 
zu. 

• Ein Bürger hat Interesse eine PV-Freiflächenanlage (Bürgersolarpark) zu errichten. 
Hierzu gibt die Firma Solar Energie Andresen aus Sprakebüll ausführliche Informati-
onen. Die vorgesehene Fläche befindet sich im Moorsiekweg. Die Gemeindevertre-
tung nimmt dies zur Kenntnis. Das weitere Vorgehen wird besprochen. 

 
8. Bericht der Bürgermeisterin       

 
• Laterne laufen (13.11.) 

• Feuerwehrball (06.11.) 

• Weihnachtsfest HBL, Hauptstraße (27.11.) 

• Winterdienst wird durchgeführt von der Firma Thorsten Maas, Südermarsch und Ot-
fried Harmsen. 

• Weitere Handhabe der Sitzungsgelder soll in der nächsten Sitzung abgestimmt wer-
den. 

• Jutta Rese beantragt den Lohnkosten Ausfall der Feuerwehrkameraden, die durch 
einen Einsatz (Corona) zustande kamen, durch die Gemeinde an die Feuerwehrka-
meraden zu erstatten. Die Gemeindevertretung stimmt einstimmig zu. 

 
9. Bericht der Ausschüsse und Delegierten       

 
• Gunnar Belbe-Kroskowski berichtet von der SV-Sitzung am 17.11.2021. 

• Arne Hansen berichtet von der Sitzung des Wasserverbandes Treene am 
01.11.2021. 

• Hans-Peter Hansen (Bauausschuss) berichtet von abgeschlossenen und anstehen-
den Maßnahmen in der Gemeinde. 

• Sebastian Fritz berichtet vom KiGa-Ausschuss über den Neubau der Kita. 

 
10. Anfragen aus der Gemeindevertretung       

 
Hans-Peter Hansen erkundigt sich, ob eine Sitzung der Diako stattgefunden hat, die Sit-
zung soll laut Bürgermeisterin im Februar stattfinden. 
 
Weiterhin bemängelt er die defekten Straßenlampen in der Gemeinde, diese wurden sei-
tens der Gemeinde bereits repariert. 
 
Gunnar Belbe-Kroskowski fordert vom Amt Nordsee-Treene Unterlagen zu der damaligen 
Zusammensetzung des Schulverbandes Ostenfeld an. Explizit geht es um die Eigen-
tumsverhältnisse der Grundstücke des Schulverbandes, so wie um den finanziellen Anteil 
der Gemeinde Winnert. 

 
11. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig e. V. über die Bezuschussung der Nachmittagsbetreuung der dänischen 
Schulen     
 
Die Gemeindevertretung trifft den Grundsatzbeschluss, dem Dansk Skoleforening for Syds-
lesvig e.V. auf Antrag einen Zuschuss für die Nachmittagsbetreuung an den dänischen 
Schulen in Höhe von 50 € je Kind pro Jahr zu gewähren. 
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Abstimmungsergebnis: 

                                              Be-
schlussfähigkeit 

Abstimmung 

gesetzl. Mitglie-
derzahl 

davon anwe-
send 

dafür dagegen Stimmenthaltung 

9 9 8 -- 1 

 
 
12. Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf von Ausgleichsflächen für 
Knickersatz       

 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig das Wirtschaftlichste Angebot von Stepha-
nie Tschoeltsch-Lorenzen, Horstedt (45.000 €) anzunehmen. 

 
 
Die Öffentlichkeit wird auf Beschluss der Gemeindevertretung von dem weiteren TOP 
ausgeschlossen, da überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte 
Interessen Einzelner dies erfordern. 
 
 
Nicht öffentlich:… 
 
 
 
 
Die Öffentlichkeit wird wiederhergestellt. 
 
14. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil       

 
Die Bürgermeisterin stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt die im nicht-öffentlichen Teil 
gefassten Beschlüsse soweit datenschutzrechtlich möglich bekannt. 
 
Die Bürgermeisterin bedankt sich für die rege Mitarbeit und Unterstützung und schließt damit 
die Sitzung. 
 
 
 
 

 
            
 Bürgermeisterin     Schriftführerin 
 


	Ende der Sitzung: 23:15 Uhr

